
„durch Eid“ zu streichen sind. Aus welchen Gründen ist dann im 
§11 Abs. 3 der Eid noch einmal näher definiert?

Schwanitz, Berichterstatter des Rechtsausschusses:

Wir haben nichts gegen den Eid. Aber - Sie haben die Quelle 
schon genannt - er ist an dieser Stelle schon geregelt, und wir 
müssen auch ein bißchen dazu finden, straffe, rationelle Geset
zestexte zu machen. Deshalb ist vorn, an dieser Stelle, der Eid 
nicht noch einmal explizit zu nennen.

In vielen Passagen baut die Drucksache Nr. 71a auf dem 
Richtergesetz auf. Dies betrifft sowohl den Staatsanwaltsprü
fungsausschuß - §§35 und 38 - wie auch einige andere Para
graphen.

Wichtig erscheint es mir, an dieser Stelle noch einmal auf den 
Punkt 7 in § 10 einzugehen, der sich mit der Problematik der Mili
tärstaatsanwaltschaft beschäftigt. In diesem Paragraphen wird 
festgeschrieben, daß Militärstaatsanwälte ausschließlich sich 
aus internationalen Verpflichtungen der DDR ergebende Aufga
ben wahrzunehmen haben.

Präsidentin Dr. Bergmann-Pohl:

Vielen Dank!

Meine Damen und Herren! Wortmeldungen liegen uns nicht 
vor. Ich verweise noch einmal auf die Korrektur der drei Schreib
fehler.

Wir kommen nun gemäß der Beschlußempfehlung des Rechts
ausschusses zur Beschlußfassung. Wer dem Richtergesetz zu
stimmt, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke. Gegenstim
men? - Danke. Stimmenthaltungen? - Damit ist dieses Gesetz 
mehrheitlich angenommen.

Ich rufe nun den Tagesordnungspunkt4 auf:

J Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses
Verfassungsgesetz zur Änderung und Ergänzung des Ge
setzes über die Staatsanwaltschaft der Deutschen Demo
kratischen Republik 
(2. Lesung)
(Drucksache Nr. 71a)

Das Wort zur Berichterstattung hat der Vertreter des 
Rechtsausschusses, der Abgeordnete Herr Caffier. Bitte, Herr 
Caffier.

Caffier, Berichterstatter des Rechtsausschusses:

Frau Präsidentin! Verehrte Abgeordnete! Sie werden sicher
lich nach der umfangreichen Ausführung von Herrn Schwanitz 
verstehen, warum ein Austausch der Tagesordnungspunkte er
folgte ; denn das Staatsanwaltschaftsgesetz - Drucksache Nr. 71 - 
baut in vielen Punkten auf dem Richtergesetz auf.

Der eingebrachte Hinweis des Innenausschusses, daß die 
Grundsätze zur Wiedereingliederung Strafentlassener Bürger 
gemäß den §§26 und 27 in Kraft bleiben, widerspricht dem 
Staatsvertrag und kann daher keinen Eingang in den vorliegen
den Gesetzentwurf finden. Der Einwand ist aber berechtigt und 
veranlaßt uns, noch einmal darauf hinzuweisen, daß seitens der 
Regierung dringender Handlungsbedarf besteht.

Der Rechtsausschuß hat diesen dem Hohen Haus vorliegen
den Gesetzentwurf - Drucksache Nr. 71 a - einstimmig angenom
men und empfiehlt der Kammer, dem Gesetzentwurf ebenfalls 
zuzustimmen. - Ich bedanke mich.

(Beifall, vor allem bei CDU/DA)

Präsidentin Dr. Bergmann-Pohl:

Vielen Dank, Herr Caffier.

Wir kommen entsprechend der Beschlußempfehlung des 
Rechtsausschusses zur Beschlußfassung. Da es sich auch bei 
diesem Gesetz um ein verfassungsänderndes Gesetz handelt, ist 
eine Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder der Volkskam
mer erforderlich.

Wer dem Verfassungsgesetz zur Änderung und Ergänzung 
des Gesetzes über die Staatsanwaltschaft der DDR, verzeichnet 
in der Drucksache Nr. 71a, seine Zustimmung gibt, den bitte ich 
um das Handzeichen. - Danke. Gegenstimmen? - Keine Gegen
stimmen. Stimmenthaltungen? - Ich sehe drei Stimmenthaltun
gen.

Damit ist auch dieses Gesetz von mehr als zwei Dritteln der 
Abgeordneten angenommen.

Die Ihnen vorliegende Drucksache Nr. 71 zur Änderung und 
Ergänzung des Gesetzes über die Staatsanwaltschaft der Deut
schen Demokratischen Republik wurde im Rechtsausschuß aus
giebig und mehrmals unter Hinzuziehung des amtierenden Ge
neralstaatsanwalts, Herrn Dr. Seidel, und von Vertretern des 
Bundes der Staatsanwälte der DDR überarbeitet. Daher kann da
von ausgegangen werden, daß die Gesamtanlage des Entwurfs 
zu unterstützen ist.

Im Sinne der Festigung rechtsstaatlicher Grundsätze schafft 
der Gesetzentwurf Klarheit über Aufgaben, Befugnisse und 
Grenzen staatsanwaltschaftlicher Tätigkeit. Innerhalb unserer 
derzeitigen Übergangsperiode ist diese Regelung notwendige 
Grundlage für gegenwärtiges staatsanwaltschaftliches Handeln 
und schafft ebenfalls erforderliche Voraussetzungen für den 
Rechtsangleichungsprozeß im Rahmen der deutschen Eini
gung.

(Beifall)

Meine Damen und Herren! Wir treten nun in die Mittagspause 
ein. Wir treffen uns pünktlich um 14.30 Uhr wieder.

(Unterbrechung der Sitzung)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Bevor wir in die Behandlung des Tagesordnungspunktes 6 
eintreten, wollen wir - wie heute früh bei der Beratung der Ta
gesordnung schon einmal angekündigt - einige Erklärungen zu
lassen. Zunächst wollte Professor Walther von der DSU eine Er
klärung außerhalb der Tagesordnung abgeben. Bitte schön, der 
Abgeordnete Walther hat das Wort.

In Erwartung künftiger Neuregelungen in einem Gerichtsver
fassungsgesetz auf der Grundlage wiedereingeführter Länder 
und der Ausgestaltung ihrer eigenen Verantwortung trägt auch 
dieses Gesetz nur Übergangscharakter. Diese Auffassung deckt 
sich im wesentlichen auch mit der des Bundes der Staatsanwälte 
der DDR.

Wesentliche inhaltliche Ausführungen kann ich mir natürlich 
in diesem Hohen Hause ersparen, da mein Vorredner, Herr 
Schwanitz, schon umfangreiche Ausführungen prinzipieller Art 
zum Richtergesetz gemacht hat.

Prof. Dr. Walther (DSU):

Herr Präsident! Meine verehrten Damen und Herren! Die 
Fraktion der DSU in der Volkskammer nimmt mit Unverständ
nis den Austritt dreier ihrer Mitglieder aus der DSU zur Kennt
nis, nur weil auf dem 1. ordentlichen Wahlparteitag unserer Par
tei am vergangenen Wochenende eine neue Parteiführung ge
wählt wurde. Vorwürfe eines Rechtsrucks oder gar der Nähe zu 
rechtsradikalen Kräften weisen sowohl die Fraktion der DSU als 
auch die neugewählte Führung auf das schärfste zurück. Solche
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